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 Veröffentlicht am 12.10.1995
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L37156 Anliegerbeitrag Aufschließungsbeitrag Interessentenbeitrag

Steiermark

L82000 Bauordnung

L82006 Bauordnung Steiermark

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §8;

BauO Stmk 1968 §4 Abs1;

BauO Stmk 1968 §61 Abs2 litd;

BauRallg;

Rechtssatz

Ein Kellersockel mit dem Ausmaß von 60 cm Höhe und 15 cm Tiefe stellt nach der Verkehrsau=assung einen

Mauervorsprung dar und es ist kein prinzipieller Unterschied darin zu erkennen, ob sich ein Vorsprung (etwa in Form

eines Dachvorprunges) an der Oberkannte des aufgehenden Mauerwerkes beDndet oder in Form eines solchen

"Kellergeschoßsockels" an der Unterkante. Wesentlich ist vielmehr, daß die Rechte des Nachbarn (unter dem

Gesichtspunkt der Zwecke von AbstandsHächen) durch diesen Mauervorsprung nicht beeinträchtigt werden können

und daß dieser Teil des aufgehenden Mauerwerkes seiner Größe nach den Charakter eines Mauervorsprunges nicht

überschreitet.
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